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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.2004

Norm

GebAG §25

GebAG §39

Rechtssatz

Erwuchs die (hier) strafgerichtliche Gebührenbestimmung in Rechtskraft, kann sie in einem Schadenersatzprozess

gegen den Sachverständigen nicht mit der Behauptung, sie sei (wie das Gutachten) unrichtig, neuerlich aufgerollt

werden, wie auch eine neuerliche Entscheidung über denselben Gebührenanspruch gegen den Grundsatz "ne bis in

idem" verstieße.
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